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Nl y a eu une légére augmentation de travail par suite
de l'introduction de la taxe intermédiaire, les adjudicataires
ont eu en compensation 'avantage d’avoir a faire a une popula-
tion animée d’un excellent esprit. Un grand nombre de pro-
priétaires de Féchy avait déja été intéressé a une premiére
entreprise qui leur avait procuré entiére satisfaction. Or on
connait I'avantage d’avoir a faire a des propriétaires qui ont
déja passé une fois par 'opération. Leur mentalité et leur facon
de voir sont toutes autres; les discussions sont plus fructueuses,
les arrangements plus faciles & obtenir.

Les personnes qui s’occupent de remaniement connaissent
les difficultés sans nombre que peuvent susciter quelques pro-
priétaires peu accommodants. Ces difficultés ne sont en général
pas a comparer avec celles provenant d’une répartition rendue
délicate par la topographie tourmentée du terrain ou toute
autre circonstance locale. Mieux vaut en général avoir a faire
a un terrain difficile & remanier qu’'a des propriétaires difficiles
a contenter. (A suivre,)

Regie- oder Akkordnachfiihrung.

Schon seit langerer Zeit steht dieses Thema im Mittelpunkt
der Berufsangelegenheiten des Geometergewerbes. In einzelnen
Gegenden des Landes beschéftigt man sich intensiver, in andern
weniger mit dieser Frage, je nach den entsprechenden Arbeits-
verhiltnissen. Am einen Tisch ist man sich vollstandig klar
dariiber, am andern streitet man sich darum, und als dritte
Erscheinung findet man vollstindige Interessenlosigkeit.

Dieser letztere Punkt ist der bedenklichste: dulBerlich er-
kennt man ihn anldem Fernbleiben der Vereinsmitglieder von den
Versammlungen, wo iiber diese Frage diskutiert wird. KEs ist
nicht zuviel gesagt, dafl meistens nur noch ein Drittel der Mit-
glieder sich jeweils zusammenfindet, um in gemeinsamer Arbeit
zu einer Losung zu kommen.

Zur Rechtfertigung dieser Passivmitglieder sei jedoch zu-
gestanden, dal} diese Passivitdt einen tieferen Grund hat. Wenn
man die Verhiltnisse in den letzten Jahren in unserem Gewerbe
iiberblickt, so zeigt sich eben, dall der Krieg und seine Folgen
auch an unserem Berufe nicht spurlos vorbeigehen und dal
er unter dem Einfluf} all dieser Erscheinungen steht.
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Einseitige Interessenpolitik hat auch bei uns zur Spaltung
unter den Mitgliedern gefiihrt; es ist tatsiéchlich keine Freude
mehr, Versammlungen beizuwohnen, wo man wie Hund und
Katze beieinander sitzt. Vollstindige Verkennung gegenseitiger
Achtung und Pflichten eines Amtes, Abschéitzung von Berufs-
gruppen (Geometer I., II., III. Klasse) haben diese Zustinde
mitgebracht, was offenbar zur Ertiichtigung, Hebung und Festi-
gung unseres Berufsstandes als geeignetstes Medikament be-
funden wurde.

Die neu aufgeworfene Frage iiber das Akkordsystem bei
der Nachfithrung scheint diese Verhéltnisse noch zu verschlim-
mern, weitere Kliifte tun sich auf, und es ist bezeichnend, mit
welcher Raschheit man bestrebt ist, diese Angelegenheit unter
Dach zu bringen, bevor eine griindliche und vor allem eine sach-
liche Auseinandersetzung stattgefunden hat. Die heute beste-
hende Verschiedenheit in den einzelnen Kantonen und da wo
die Nachfithrung bereits in gesetzlichen Verordnungen fest-
gelegt und geregelt ist, mul} ein uniiberlegtes Vorgehen vor den
Kopf stoBen und fiir den Berufsstand sehr gefihrlich werden.
Auch wundert es mich, als der jlingeren Generation angehorend,
dal} bis heute die bekannten Stimmen in der Fachzeitung ge-
schwiegen haben, denn hier ist doch sicherlich der geeignetste
Ort, wo diese Sache erortert werden mul}, damit alle Kollegen
auf dem laufenden sind und sich ein Urteil bilden konnen.

Wir wollen doch keine Gesellschaft von Scheinheiligen sein,
Geheimnisse brauchen wir keine, und es ist sicher ehrlicher,
wenn man sich offen ausspricht, als hinten herum die Kollegen
einzeln behandelt. Und erst wenn man weill, dall die ganze
Geometerschaft mitgesprochen hat und die Mehrheit sich fiir
eine Aenderung entschlieft, wird auch die Minderheit sich
belehren lassen und sich fiigen kénnen, denn man kann in guten
Treuen zweierlei Meinungen sein. So sollen meine Ausfiihrungen
in erster Linie den Zweck haben, die Angelegenheit in unserer
Fachzeitschrift zur Sprache zu bringen. Nur auf diesem Wege
laBt sich eine befriedigende Losung finden, wenn man die Ge-
wilBheit hat, dafl nicht oberflichlich und einzelnen Interessen
entsprechend die Behandlung der Sache geschieht, sondern im
Interesse der Erhaltung und Fortfiihrung unserer Vermessungs-
werke, was uns Geometern in erster Linie Pflicht und am Her-
zen gelegen sein muf.
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Der Krieg und seine Folgen haben es ja mit sich gebracht,
daB viele Grundsitze im gesamten Leben fallen gelassen oder
geiindert wurden. Kinerseits mochte man der Zeit vorauseilen,
anderseits dogmatisch an Ueberlieferungen festhalten. Auch in
unserem Berufe hat sich vieles gedndert und anders entwickelt
als man gerechnet und vorausgesehen hat. Die finanziellen
Sorgen jedes einzelnen, der Gemeinden, der Kantone und des
Staates haben fiir uns Stockungen im Wirtschaftsleben zur Folge,
die notgedrungen gelost werden miissen.

So predigt man bei uns, dafl der Berufsgruppe der Angestell-
ten - Grundbuchgeometer das Leben ausgeblasen werden soll,
nachdem sie bis heute eine Selbstverstindlichkeit war. An deren
Stelle haben die Hilfskrifte zu treten, dies also einer der neuen
Grundsitze.

Es ist noch keine zehn Jahre her, als die prominentesten
Fihrer der Geometer es als selbstverstindlich erachteten, die
Nachfithrung in Regie zu besorgen (vergleiche die Arbeiten iiber
das Taxationswesen von Herrn Werffeli). Damals war aber auch
eine Zeit, wo die materiellen Interessen noch nicht so iiber-
wogen und der Grundsatz der Regienachfiihrung aus rein
sachlichen Ueberlegungen als einzig richtig anerkannt wurde.
Heute soll die Regienachfithrung zum alten Kisen geworfen
werden.

Als Begriindung hort man an einem Ort: infolge des Regie-
stundenlohnes von Fr. 3.50. Der Bauer rechne aus, dal} der
Geometer im Monat Fr. 1000. — verdiene und dabel eben ein
langes Gesicht mache. Ich mul} aber aus meiner Praxis einen
Zwischenfall anfithren, wo mich ein schlauer Bauer nach meinem
Monatslohn befragte und nachdem er die Differenz mit seiner
ersten Berechnung gezogen hatte, das Gesicht noch linger wurde.
Nachdem ich ihn nach beiden Richtungen aufgeklart hatte,
meinte er, ein guter Witz werde doch noch erlaubt sein. In
einem andern Kanton, namlich Thurgau, wo der Bauer sehr
wenig zu bezahlen hat, vielmehr der Kanton die Hauptkosten
bestreitet, hatten es die Verfechter des Akkordsystems noch viel
eiliger mit dem Tarif, indem sie gleich den ganzen Regierungs-
rat iiber den Haufen rennen wollten.

Wo liegen also die Griinde ? Ich gebe zu, dafi dem Regie-
system grofle Mingel anhaften, die personliche Auffassung
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spielt eine bedeutende Rolle. Die Beseitigung dieser Mingel
1st notwendig, die Mittel dazu sind vielseitig, aber im Akkord-
system fiir die Nachfiihrung kann ich bis heute das Heilpflaster
nicht ergriinden.

Die gefdhrlichste Seite bei der Anwendung des Akkord-
tarifes liegt darin, dal} ungeeigneten Elementen Tiir und Tor
gedffnet werden sollen, in der Nachfithrung zu wirken, zum
Schaden des ganzen Vermessungswesens. Bei einem Akkord-
tarif, der sich auf das Bureau bezieht, das also heute nur noch
aus dem Uebernehmer und den Hilfskriften besteht, kann man
sich ja leicht ausrechnen, von wem in Zukunft die Nachfiihrung
besorgt wird. Wo sollte der Uebernehmer die Zeit hernehmen,
wenn er die wichtigsten Arbeiten bei der Neuvermessung und
der Nachfiihrung besorgen soll, wenn man bedenkt, dal3 es
Bureaux gibt, welche aus dem Uebernehmer und einem halben
Dutzend Hilfskriaften bestehen. Aus diesem Grunde verlangen
auch die Befiirworter des Tarifes, dafl die Arbeiten der Hilfs-
krifte bei der Nachfiihrung subventioniert werden sollen. Laut
bundesréitlicher Verordnung ist dies nicht zulédssig und eine
- Aenderung miifite vorerst vor die Bundesversammlung gebracht
werden. Die Erfiillung dieser gesetzlichen Verordnung muf
Ehrenpflicht sein; wir kénnen nicht zulassen, dall aus person-
lichen Interessen diese Verordnung umgangen wird, oder dann
mull man den Mut haben, vor die gesetzgebenden Behorden zu
treten, um eine Aenderung zu erlangen.

~ Unverstidndlich klingt es aber auch, daB3 Arbeiten, die der
Gesetzgeber fiir die Erhaltung der Vermessungswerke als wichtig
befunden hat, von den Geometern immer mehr den Hilfskriften
zugewlesen werden. (Auch bei Regiebetrieben kommt es vor.)
Gleichzeitig jammern aber die gleichen und die andern Kollegen
tiber Arbeitslosigkeit. Ja, man weill bald nicht mehr, ob dieses
Jammern zum guten Ton und zum Geschéift gehort. Es ist aber
begreiflich, wenn sich dadurch die Lage fiir die ganze Geometer-
schaft noch mehr verschlimmert. Die Arbeitsbeschaffung hat
eine bestimmte Grenze, wihrend der Zuwachs zum Berufe von
Seiten zukiinftiger Kollegen und von Seiten der Hilfskrifte
ohne Zwang erfolgt und durch die Auflésung einer bis heute
notwendigen Berufsgruppe die Aussichten keine rosigen sein
konnen.
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Was nun den Tarif anbelangt, der uns zu Gesicht gekommen
ist, so sind wir alle darin einig, dal3 diese Arbeit aller Anerken-
nung wert ist. Trotzdem erlaube ich mir, einige Bemerkungen
zu machen. Grundsitzlich mull man sich auf den Standpunkt
stellen, wenn ein Akkordtarif zur Anwendung kommen soll,
dafl keine Regiearbeit vorbehalten sein darf, entweder alles
Akkord oder alles Regie. Bei der Nachfiihrung handelt es sich
immer um eine einzelne fiir sich abgeschlossene Aufgabe, welche
nicht zerrissen werden darf. In der Praxis, wo keine Aufgabe
gleich ist wie die andere, kann die Grenze, wo Regie, wo Akkord
verrechnet werden soll, nicht leicht gezogen werden. Diese
Toleranz miil3te sehr weit gehalten werden und diirfte immer eine
personliche Ansicht bleiben und deshalb zwischen dem ausfiih-
renden Geometer und der Aufsicht zu stdndigen Reibereien und
Unannehmlichkeiten fiihren. Die Zerlegung der einzelnen Auf-
gabe in ihre Elemente ist theoretisch recht interessant, aber fiir
die Praxis sehr gefiahrlich . Viele Aufgaben in der Nachfiihrung
konnen auf verschiedenartige Weise gelost werden, speziell wenn
dieselben komplizierterer Art sind, und dabei wird man dann
den Weg einschlagen, wo am meisten herausgeholt werden
kann. Es liegt also die Gefahr nahe, dafl moglichst viele Ele-
mente zur Loésung einer Aufgabe gesucht werden und so den
Akkordtarif wirtschaftlich illusorisch machen. Diese Zerlegung
zeigt aber auch, dal} es sich in der Nachfiihrung nicht um einen
Massenartikel handelt, was eigentlich den Akkord charakteri-
siert, sondern immer einen einfachen Teil der Aufgabe darstellt.

Auf Grund unserer gesetzlichen Verordnungen, wonach nur
die Arbeiten der patentierten Geometer fiir die Subventionierung
in Betracht fallen, bedingt die Aufstellung eines Subventionie-
rungstarifes. Damit kommt man zu einer direkten Umschrei-
bung der Arbeiten, die der Geometer bei der Nachfiihrung zu
besorgen hat. Dieser Subventionierungstarif ist in erster Linie
wichtig fiir den Bund und die Kantone und von denselben auf-
zustellen. Er scheint mir ein geeignetes Mittel zu sein, um ver-
schiedenen Miflstinden im Nachfiihrungswesen zu steuern. Der-
selbe ist vollstindig unabhingig von einem Akkordtarif, er kann
fiir die Regienachfithrung und Tarif ebensogut aufgestellt wer-
den und so zur Vereinheitlichung des Subventionsmodus dienen.

Ein Akkordtarif darf natiirlich nicht verwechselt werden
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mit dem Verrechnungs- oder Gebiihrentarif fiir den Grundeigen-
tiimer. Leider wird das viel zu wenig auseinandergehalten. Ein
Gebiihrentarif steht im Grunde genommen in keiner Art und
Weise in Verbindung mit den oben angefiihrten Tarifen. Allerlei
Grundséitze, die mit dem direkten Arbeitsaufwand nichts zu
tun haben, sollen hier in erster Linie Beriicksichtigung finden.
Dieser Gebiihrentarif fillt in die Aufgabe der Gemeinde. Wieder-
“holt wurde schon der Wunsch ausgesprochen, man solle die
Kosten einer Nachfiihrung entsprechend dem wirtschaftlichen
Wert der Aenderung fiir die Beteiligten verrechnen, z. B. kon-
nen bei Grenzinderungen die Flichendnderungen als MaBstab
dienen oder bei Gebdudeaufnahmen die Assekuranzsummen und
anderes mehr. Ferner kommen bei vielen Nachfiihrungen Ar-
beiten vor, die mit der eigentlichen Aufgabe nichts zu tun haben.
Erginzung des Polygonnetzes, Umtransformationen und Re-
konstruktionen ete. , welche selbstverstiandlich nicht dem Grund-
eigentiimer verrechnet werden konnen. Die Frage steht ferner
offen, ob ein Teil der Subvention zugunsten der Grundeigen-
tiimer oder ausschlieBlich als Einnahmequelle fiir die Gemeinde
verrechnet werden soll. Das alles ist Aufgabe des Gebiihren-
tarifes und man sieht daraus, wie vielfiltig die Mittel sind, um
die Nachfithrung populdrer zu machen. Anderseits zeigt sich
auch, wie schwierig die Aufgabe der Kostenberechnung und der
Verrechnung bei der Nachfiihrung ist.

Ein Akkordtarif gefihrdet am meisten die Qualitit der
Arbeit. Mehr als das Mindestmall an Qualitit wird nicht ge-
macht werden. Friiher hiell das bekannte Sprichwort: ,,Wie
die Arbeit so der Lohn,”“; heute hat man diesen Grundsatz
auch umgekehrt: ,,Wie der Lohn so die Arbeit*. An der Ziircher
Sektionsversammlung wurde dies bestdtigt und als Entschuldi-
gung vorgebracht, wo bel einer Neuvermessung die Qualitit
offenbar an der Grenze lag. Man hat ja auch schon gehort, daf3
wenn die Ansitze des aufgestellten Akkordtarifes nicht an-
genommen werden, fiir eine richtige Arbeit nicht mehr garan-
tiert werden kann. Also auch hier die Bestdtigung. Von grof3-
tem Einflufl auf Kosten und Qualitét der Nachfithrung ist die
allgemeine Organisation derselben. Nur einzelne Beispiele zum
Vergleich zwischen Akkord und Regie anzufiihren, kann kein
richtiges Bild fiir den Kostenpunkt geben.
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Das Nachfithrungswesen ist viel komplizierter und viel-
seitiger als eine Neuvermessung. Viele Kollegen hatten bis heute
vielleicht noch gar keine Gelegenheit, sich in der Nachfiihrung
zu betétigen und ist auch deshalb eine Behandlung der Angelegen-
heit in unserer Zeitschrift nur von Vorteil, damit nicht nur aus
prinzipiellen Interessen ein Standpunkt eingenommen wird.
Nichts wire verkehrter, wenn man glaubt durch Ueberstiirzung
von Maflnahmen der Sache einen Dienst zu erweisen.

Bei einem Werk wie der Grundbuchvermessung, das Genera-
tionen dienen soll, darf nicht momentanen Zeitverhiltnissen
nachgegeben werden. Aenderungen von Grundsitzen miissen
wohl iiberlegt werden. Solange die Meinungsverschiedenheiten
offen und ehrlich sind, wird man daraus auch niemanden einen
Vorwurf machen kénnen. Also heraus mit den Meinungen.

Winterthur, im Juni 1925. H. Lattmann.

XIII. Konferenz der eidgendssischen und
kantonalen Vermessungsaufsichtsbeamten.

Am 20. August fand in St. Gallen unter Leitung von Kan-
tonsgeometer Kreis (St. Gallen) die diesjahrige Konferenz der
eidgendssischen und kantonalen Vermessungsaufsichtsbeamten
statt. KEs nahmen daran 5 Vertreter des Bundes und 18 Vertreter
der Kantone teil. Den Verhandlungen wohnten die Regierungs-
rite Riegg, St. Gallen, und Schiel3, Appenzell A.-Rh., bei.
Kantonsgeometer Hiinerwadel, Bern, erstattete Bericht iiber
die Vorarbeiten fiir die Kollektivausstellung des Vermessungs-
wesens durch das eidgendssische Justiz- und Polizeidepartement,
die kantonale Vermessungsdirektion, den schweizerischen Geo-
meterverein und einige Instrumentenfabrikanten. Unsere Fach-
ausstellung wird darnach reichhaltig ausgestaltet sein und diirfte
ihren Zweck erreichen.

Vermessungsinspektor Baltensperger referierte iiber die
Einfithrung eines Akkordtarifes fiir die Nachfiihrung der Grund-
buchvermessungen und den vom Zentralvorstand des schwei-
zerischen Geometervereins eingereichten Entwurf fiir einen
solchen. Ebenso wurde von einem Schreiben des Verbandes
der Beamten-Grundbuchgeometer gegen die Ausfithrung der
Nachfithrungsarbeiten in Akkord Kenntnis genommen. Die



	Regie- oder Akkordnachführung

